
 

 

 
 
Anordnung der Wahl für 
ein Mitglied des Gemeinderates 
 

 

Mit dem Rücktritt von Monika Zimmermann und der Wahl der bisherigen Gemeindevizepräsidentin 

Adelheid Rubi Huber als Gemeindepräsidentin sind zwei Sitze im Gemeinderat frei geworden. Anläss-

lich der Gemeindeversammlung vom 27. November 2024 konnte in stiller Wahl Andreas Huggler ge-

wählt werden. Somit ist noch ein Sitz zu besetzen. 

 

Der Gemeinderat ordnet hiermit die Wahl für ein Gemeinderatsmitglied für die Amtsdauer 2025 - 2028 

an und ruft die Bevölkerung auf, aktiv zu werden, geeignete Personen anzusprechen, zu motivieren 

und die Kandidierenden zu unterstützen. Auch Personen, die sich selbst für ein Amt interessieren, 

dürfen sich jederzeit an den Gemeinderat oder die Abteilungsleiterin zentrale Dienste wenden. 

 

 

Wahlverfahren 

 

Die schriftliche Meldung von Wahlvorschlägen hat durch Gruppen von mindestens zehn in Gemeinde-

angelegenheiten stimmberechtigten Personen zu erfolgen und ist bis spätestens am Dienstag, 

28. Januar 2025, 17.00 Uhr, mit dem durch die Gemeinde zur Verfügung gestellten Formular bei der 

Gemeindeverwaltung Hasliberg einzureichen. Die vorgeschlagene Person hat auf dem Formular ihr 

Einverständnis mittels Unterschrift zu bestätigen. Formulare können bei der Gemeindeverwaltung 

bezogen oder unter www.hasliberg.ch/aktuelles heruntergeladen werden. 

 

Spätestens sieben Tage vor der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 26. Februar 2025 wird der 

Gemeinderat den stimmberechtigten Personen alle eingegangenen Wahlvorschläge bekanntgeben 

bzw. wird er über eine allfällige stille Wahl informieren, sofern nur ein gültiger Wahlvorschlag eingeht. 

Gehen mindestens zwei gültige Wahlvorschläge ein, erfolgt die Wahl an der Gemeindeversammlung. 

Die Wahlvorschläge können jedoch anlässlich der Gemeindeversammlung in diesem Fall nicht ver-

mehrt werden. Geht im Vorfeld kein gültiger Wahlvorschlag ein, findet eine direkte Wahl anlässlich der 

Gemeindeversammlung statt und es können entsprechende Wahlvorschläge an der Versammlung 

gemacht werden. 

 

Im Übrigen wird auf die Art. 44 ff des Organisationsreglements der Einwohnergemeinde Hasliberg 

verwiesen. Das Reglement ist unter www.hasliberg.ch/verwaltung-politik/reglemente/ publiziert und 

kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

 

Bei allfälligen Fragen steht die Abteilungsleiterin zentrale Dienste zur Verfügung, Tel. 033 972 11 51 / 

079 415 97 26, monika.wehren@hasliberg.ch. 
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